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Bau-Regelwerke

Normen und 
Regelwerke 
der Architektur 
in der Praxis 
der Sachverständigen 
und Ziviltechniker

Bereits 1931, zehn Jahre nach der Veröffent-
lichung der ersten ÖNORM, diagnostizier-
te Josef Frank: „Dieses vollkommen mißver-
standene Prinzip einer Gleichmacherei ist 
der Ausfluß der Normungswut, die natür-
lich die Schrift erfinden will.“1 90 Jahre spä-
ter manipulieren zigtausende Normen und 
Regelwerke das Entwerfen, Konstruieren 
und Bauen. Die verschriftlichten Regelwer-
ke suggerieren Sicherheit beim Planen und 
Bauen, aufgrund ihres Umfangs sind sie je-
doch Teil der „babylonischen Sprachverwir-
rung“2 in der Architektur, die die schöpfe-
risch-kreative und ingeniöse Feinformung3 

und handwerkliches Können behindert. 
Nach dem Gesetz ist das Anwenden der „all-
gemein anerkannten Regeln der Technik“ 
freiwillig.4 Die Rechtspraxis lehrt uns aber, 
dass die Freiwilligkeit der Anwendung von 
Normen eine Chimäre ist, wenn anstelle der 
präzisen Ausführungs- und Detailplanung 
und konstruktiven Leistungsbeschreibung 
in Bauverträgen Normen und Regelwerke 
zitiert werden, um den Willen der Vertrags-
parteien Werkbesteller und Werkunterneh-
mer festzumachen.5 In der Praxis ist ein Ab-
weichen von Normen und Regelwerken oft 
notwendig, z. B. beim Abdichten von Tür-
schwellen, zur Einhaltung der zulässigen 
Gebäudehöhe, bei intensiv begrünten Dä-
chern mit Anstaubewässerung oder bei neu-
artigen Baukonstruktionen.

Bestimmt wird die Werthaltigkeit eines 
Bauwerks vom Sorgfaltsmaßstab, den Ar-
chitekten, Ingenieure und Fachfirmen beim 
Entwerfen, Konstruieren und Bauen anwen-
den. Die Technikklauseln, 
� die allgemein anerkannten Regeln der 

Technik, wie sie z. B. die ÖNORM B 2110 
für die Ausführung von Bauleistungen 
empfiehlt,6 

� der Stand der Technik, der nach juristi-
schen Definitionen eine höhere Qualität 

– die beste zur Verfügung stehende Tech-
nik – behauptet,

� der Stand von Wissenschaft und Technik: 

wissenschaftliche Theorien, Hypothe-
sen und Erkenntnisse von Universitäten, 
Fachhochschulen und Forschungseinrich-
tungen,

sind Empfehlungen, die die Ausführungs- 
und Detailplanung und das Bauen beglei-
ten. In der Planungs- und Baupraxis werden 
der „Stand der Technik“ und die „allgemein 
anerkannten Regeln der Technik“ oft syno-
nym verwendet.7 

Normen und Regelwerke sind nicht frei 
von Fehlern und Widersprüchen. Betrach-
ten wir dazu die OIB-Richtlinie 48 und die 
ÖNORM B 53719 zum Thema „Hauptstie-
gen“:

OIB-Richtlinie 4:

� Stufenhöhe h maximal 18 cm, Stufenauf-
tritt a mindestens 27 cm

� Bei gekrümmter Lauflinie (Wendeltrep-
pen): Stufenauftritt ai von mindestens  
15 cm im Abstand von 20 cm von der seit-
lichen Begrenzung (von der Innenwange)

� Steigungsverhältnis nach der Schrittmaß-
regel 2 � h + a = 62 cm ± 3 cm

Mit dem Verweis der ÖNORM B 5371 auf 
die Bequemlichkeitsregel a – h = 12 cm und 
auf die Sicherheitsregel a + h = 46 cm entste-
hen folgende Widersprüche:
� Bei der Anwendung der drei Stiegenstei-

gungsregeln verbleibt nur ein zulässiges 
Stufenprofil mit den Maßen a = 29 cm 
und h = 17 cm.

� Die Stufenhöhe h von 14 cm z. B., wie sie 
Otto Wagner bei vielen Stiegen verwendet 
hat, ergibt Auftrittsmaße nach der Schritt-
maßregel von 34 cm (62 cm – 2 � 14 cm)  
± 3 cm, nach der Sicherheitsregel von  
32 cm (46 cm – 14 cm), nach der Bequem-
lichkeitsregel von 26 cm (12 cm + 14 cm).

� Die Bequemlichkeitsregel, die beim Stei-
gungsverhältnis h / a = 17 cm / 29 cm eine 
Stufenhöhe von – zufällig – 12 cm ergibt, 
führt bei Stufenhöhen < 17 cm zu einem 
schmäleren, bei Stufenhöhen > 17 cm zu 
einem breiteren Auftritt.10 

ÖNORM B 5371:

� Haupttreppen, ausgenommen Wohnungs-
treppen: Stufenhöhe h maximal 18 cm, 
Stufenauftritt a mindestens 27 cm

� Das Steigungsverhältnis sollte der Schritt-
maßregel 2 � h + a = 62 cm ± 3 cm ent-
sprechen.

� Auf die Bequemlichkeitsregel a – h = 12 cm  
und auf die Sicherheitsregel a + h = 46 cm  
wird hingewiesen, es handle sich dabei 
um Idealmaße. 

Rechnen wir nach: 2 � 18 cm + 27 cm =  
63 cm (statt 62 cm ± 3 cm); 27 cm – 18 cm = 
9 cm (nicht 12 cm); 27 cm + 18 cm = 45 cm 
(nicht 46 cm).

Für Stiegen mit besonders hohen Be-
quemlichkeitsanforderungen empfiehlt die 
ÖNORM B 5371 eine Stufenhöhe ≤ 16 cm 
und einen Stufenauftritt ≥ 30 cm.11  

Die lineare Gleichung 2 � h + a = 62 cm  
± 3 cm von Blondel, die Blondels Epigonen, 
die OIB-Richtlinie 4, die ÖNORM B 5371 
und die Fachliteratur übernehmen, ist wi-
dersinnig: Menschen schreiten von einer 
Stufe zur nächsten, also über einen Stufen-
auftritt und eine Stufenhöhe; nur sehr eilige 
und trainierte Menschen gehen mit einem 
Schritt über zwei Höhen und zwei Auftrit-

—

Grafischer Vergleich von in der Fachliteratur verzeichneten 
Stiegensteigungsformeln (eigene Darstellung)

te, z. B. 2 � 13 cm + 2 � 35,5 cm = 97 cm 
auf der Stiege der U-Bahn-Station Währin-
ger Straße.

Bequem zu begehende Stufen sind nicht 
höher als 14 cm; die Summe aus Höhe und 
Auftritt sollte 48 cm bis 50 cm bei Innenstie-
gen und 50 cm bis 55 cm bei Außenstiegen 
betragen. Trittsichere und bequem begeh-
bare historische Innen- und Außenstiegen 
haben einen Meißel zu den Trittkanten von  
1 Grad (ca. 2,2 %).12 

Fazit zu den Technikklauseln 

für Ziviltechniker und Baufirmen

� Normen und Regelwerke sind Arbeitshil-
fen. Sie stellen Empfehlungen dar, die nicht 
immer kompatibel mit nutzungserprobten 
und formschönen Architekturdetails sind 
und deren Anwendung keine Garantie für 
das Gelingen eines Bauwerks ist.

� Architekten und Ingenieure müssen Ab-
weichungen zu Normen und Regelwer-
ken präzise planen. Alternative bautech-
nische Lösungen und Stoffe müssen in den 
Bauplänen und Leistungsbeschreibungen 
benannt werden. Legen Sie das Bausoll – 
die vom Werkunternehmer geschuldete 
Leistung – in Ausführungs- und Detail-
plänen und konstruktiven Leistungsbe-
schreibungen präzise und widerspruchs-
frei fest, wie es auch der Rechnungshof 
empfiehlt.13 

� Aus einer Abweichung von den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik (z. B. 
der Mindestdachneigung laut ÖNORM 
B 3691) darf kein Mangel oder Schaden 
konstruiert werden.14 

� Die Arbeitsvorbereitung der Werkunter-
nehmer beinhaltet das Klären der pro-
jektspezifischen Gegebenheiten und der 
bautechnischen, bauphysikalischen und 
baukünstlerischen Anforderungen und 
nicht die Ausführungs- und Detailpla-
nung bzw. Werkplanung.

� Warnen Sie die Bauherren, wenn diese die 
Planung „verkürzen“ oder an Baufirmen 
übertragen wollen, vor den erhöhten Ri-
siken: Leistungsabweichungen und de-
ren Folgen (Bauzeitverlängerung, höhere 
Herstellkosten, Streitpotential).

Fazit zu den Technikklauseln 

für Sachverständige

� Ein Abweichen von Normen und Regel-
werken ist nicht a priori ein Planungs- 
oder Baumangel oder -fehler. Grundla-
ge für die Beurteilung von Mängeln und 
Schäden an Bauwerken bzw. des Bausolls 
ist der geschuldete Erfolg – „ob dieser Er-
folg mit dem Stand der Technik erzielbar 
ist, spielt keine Rolle“15. 

� Für das Erforschen funktionaler, techni-
scher, wirtschaftlicher, physikalischer, 
chemischer oder künstlerischer Aspek-
te der Architektur sind die allgemein an-
erkannten Regeln der Technik oder der 
Stand der Technik Empfehlungen zur Be-
stimmung des Bausolls.

� Streitgegenständliche Abweichungen vom 
geschuldeten Erfolg müssen Sachverstän-
dige in einem umfassenden Befund (Art 
und Ausmaß der Mängel, Schäden und 
Mängelfolgeschäden und deren Ursachen) 
erkunden. Dabei bieten die Empfehlun-
gen der allgemein anerkannten Regeln der 
Technik den Sachverständigen Hilfe zur 
umfassenden Erkundung von Mängeln 
und Schäden.16 Sachverständigengutach-
ten müssen auf objektiv ermittelten Sach-
verhalten (Tatsachen) aufbauen.17 

� Die Vertragsauslegung der geschuldeten 
Leistung (einschließlich der Gültigkeit 
vereinbarter Regelwerke) ist Sache des 
Gerichts.

� Der geschuldete Erfolg einer Bauleistung 
kann – ex ante betrachtet – auch mit an-
deren Mitteln und Verfahren als jenen, 
die die allgemein anerkannten Regeln der 
Technik oder der Stand der Technik be-
schreiben, erreicht werden. 

—
Heinz Priebernig
—   

Veranstaltungshinweis 

—

Symposium „Stand der Technik. 

Von den Regeln der Technik bis zum 

Stand der Wissenschaft“

Zur rechtlichen und technischen Bedeutung des 
Begriffs „Stand der Technik“ veranstaltet der 
Hauptverband der Gerichtssachverständigen am 
17. November 2023 im Palais Auersperg in Wien 
ein Symposium unter dem Titel „Stand der Technik. 
Von den Regeln der Technik bis zum Stand der 
Wissenschaft“, auf dem auch zwei Mitglieder 
des Ausschusses Sachverständige der zt: Kammer 
für Wien, Niederösterreich und Burgenland, 
Univ.-Prof. Arch. DI Dr. Heinz Priebernig und 
DI Dr. Rudolf Mörk-Mörkenstein, einen Vortrag 
halten werden. 
Nähere Informationen zur Veranstaltung unter:
https://symposium.gerichts-sv.at 



ZT: EXPERTISE —— 23
derPlan Nº 60 November 2023

Ausschuss Städtebau

Eine der Kernaufgaben von Architektinnen 
und Architekten ist der planerische Umgang 
mit Raum in jeglichem Maßstab. Besitz im 
Grundbuch bestimmt sich primär durch die 
Angabe der Fläche am Ort. In diesem Span-
nungsfeld von Raumkunst und Grund-
stücksbesitz ist unser Lebensraum als ge-
baute Welt eingebettet. Raumordnung und 
Flächennutzungsregeln als Instrumente des 
Ausgleichs von Gemeinwohl- und individu-
ellen Interessen regeln die Nutzung dieses 
Raums und der damit verbundenen Flächen.

Auf bundespolitischer Ebene gibt es ak-
tuell Anstöße aus den fachspezifisch ver-
antwortlichen Ressorts, den Anforderun-
gen an Raum und Boden am Eingang in 
ein neues Jahrhundert gerecht zu werden. 
Der Ausschuss Städtebau der Ziviltechni-
kerkammer für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland klinkt sich in diesen Findungs-
prozess ein und nimmt zu zwei wichtigen 
Arbeitspapieren aus der Planungsexperti-
se heraus Stellung.

Merkblatt Fördermaßnahme „Reaktivie-

rung des Leerstands durch Bewusstseins-

bildung & Beratung, Entwicklungskonzepte 

& Management zur Orts- und Stadtkernstär-

kung“ (77-04) des GAP-Strategieplan Öster-

reich 2023–2027 (Bundesministerium für 

Land- und Forstwirtschaft, Regionen und 

Wasserwirtschaft)

Der GAP1-Strategieplan Österreich 
2023–2027 enthält Maßnahmen und För-
derungen zur Stärkung der zivilen, gebiets-
bezogenen räumlichen Planung, die mit 
dem vorliegenden Merkblatt konkretisiert 
werden. Wir schlagen vor, hier einige Punk-
te zu ergänzen, die über ein hohes Optimie-
rungspotential verfügen und sich einfach 
umsetzen lassen. 

Das gesamte Paket der informellen 
qualitätssichernden Planung, d. h. alle stadt- 
und ortsplanerischen sowie städtebaulichen 
Maßstäbe, die zwischen der generalistischen 
Gemeindeentwicklung und der Objektent-
wicklung zu liegen kommen, muss zusätz-
lich gestärkt werden, um qualitätssichernde 
Grundlagen zu schaffen und damit der be-
reits gesicherten formellen Planung und Ord-
nung im Alltag Bodenhaftung zu geben.

Es sind damit jenseits der integrierten 
Entwicklungskonzepte, die im Merkblatt 
explizit erwähnt werden, auch die weiter-
führenden, teilgebietsbezogenen Planungs-
aufgaben zu inkludieren, da diese für eine 
durchgängige integrierte Fassung der Sied-
lungsqualität fundamentale baukulturelle 
Bedeutung haben. Dies stärkt die Qualitäts-
sicherung und die Raumgestalt und vor al-
lem auch die vitalen Interessen von Gemein-
den und deren Bewohnerschaft gegenüber 
einer sonst zu stark von Investoren und Bau-
trägern dominierten, einseitigen Entwick-
lungsaktivität.

Zusätzlich zu den im Merkblatt ange-
führten Maßnahmen sind folgende Aspek-
te von Bedeutung:

Zum Fördergegenstand 26.2.1
„Maßnahmen zur Sensibilisierung und
Bewusstseinsbildung“:
Neben klassischen Formaten der Weiter-
bildung und Vermittlung wie Symposien, 
Ausstellungen etc. wäre es wichtig, im Sin-
ne der Erkenntnisse von „New Governance“ 
die Maßnahmen zur Sensibilisierung und 
Bewusstseinsbildung auch auf die Ent-
wicklung und Ausführung von konkreten 
Modellvorhaben – sei es die Entwicklung 
von Plattformen oder die Entwicklung und 
Durchführung kleiner Pilotverfahren und 
Pilotprojekte – auszuweiten.

Zum Fördergegenstand 26.2.2 „Ausarbei-
tung und Aktualisierung von Plänen“: 
Mit einer gezielten Erweiterung der Förde-
rungsmaßnahmen über das im Merkblatt 
angesprochene, auf das Gesamtgebiet be-
zogene Instrument des „Integrierten Städ-
tebaulichen Entwicklungskonzepts“ hi-
naus um zusätzliche, auch raumbildende 
und gestalterisch wirksame Maßstäbe der 
gebietsbezogenen Planung kann hier ziel-
orientiert optimiert und unterstützt wer-
den. Schließlich übernehmen die betroffe-
nen Gemeinden auch bei der Entwicklung 
des öffentlichen Raums, der teilgebietsbe-
zogenen Ortsplanung, bei Umstrukturie-
rungsmaßnahmen und dem Städte(um)
bau etc. eine umfassende, die nächsten Ge-
nerationen betreffende Verantwortung. Mit 
der Entwicklung von Verfahren, mit Studi-
en und Direktbeauftragungen kann die Ex-
pertise der Fachwelt in den Prozess der Lö-
sungsfindung eingebunden werden.

Zu den einzelnen Punkten: 
Punkt 1 „Integriertes Städtebauliches 

Entwicklungskonzept oder vergleichbare 
Konzepte“: 

Bei der Entwicklung und Aktualisie-
rung integrierter städtebaulicher Entwick-
lungskonzepte ist zu deren inhaltlicher Stär-
kung auch die Vertiefung und Detaillierung 
im Maßstab der Teilgebiete einzuschließen. 

Punkt 3 „Leerstands- und Brachflä-
chenerhebung“: 

Nach der Erhebung ist die Evaluie-
rung und Konzeptfindung für Umstruktu-
rierungsprozesse, Nachnutzungskonzepte, 
Strategien der Baulandaktivierung sowie 
die für die Gemeinden künftig so wichtige 
Erstellung von Baulandverträgen vor Um-
widmungen zu unterstützen. Ein großer 
Gewinn wäre es auch, die Leerstands- und 
Brachflächenerhebung um das so wichtige 
Themenfeld der Baulandaktivierung zu er-
gänzen.

Zum Fördergegenstand 26.2.4 „Bera-
tungs- und Planungsleistungen zu Revita-
lisierungs-, Sanierungs- oder Um- und 
Weiterbaumaßnahmen von leerstehen-
den, fehl- oder mindergenutzten Bestands-
gebäuden innerhalb der Orts- und Stadt-
kernabgrenzung“:
Hier bedarf es der Ergänzung der Beratungs- 

—

Stadt und Land brauchen 
gemeinwohlorientierte 
Planung wie noch nie!

1 Frank, Architektur als Symbol, 2. Auflage, 
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2 Karasek, ÖNORM B 2110, 3. Auflage, Manz, 
Wien 2016, S. 288.

3 Den Begriff „Feinformung“ hat Franz Schus-
ter geprägt (zitiert in: Kemp, Architektur 
analysieren, Schirmer/Mosel, München 
2009, S. 44). 

4 Siehe z. B. Erwägungsgrund 11 der Verord-
nung (EU) Nr. 1025/2012 und § 5 Abs. 1 Z 6 
Normengesetz 2016. 

5 Siehe z. B. OLG Düsseldorf, 9.2.2023, 5 U 
227/21: Die „Unterschreitung der Mindest-
vorgaben der DIN 18015-2“ ist ein Verstoß 
gegen die anerkannten Regeln der Technik. 

 Siehe dazu auch Priebernig, Das Konstruie-
ren der Bauwerke bis ins kleinste Detail, in: 
derPlan, Nr. 57, Dezember 2022, S. 10 f.

6 ÖNORM B 2110:2023-05-01, Kapitel 6.2.1, 
S. 17: „Der AN [Auftragnehmer] hat […] die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik 
einzuhalten.“

7 In der Bauordnung für Wien z. B. ist nur 
vom „Stand der Technik“ die Rede (§ 88 
Abs. 1 und 4, § 89 Abs. 1, § 118 Abs. 1 und 2,  
§ 129 Abs. 4 Bauordnung für Wien). 

 Saria hält fest, „dass im Gesetz selbst weder 
vom Stand der Technik noch von ähnlichen 
Technikklauseln explizit die Rede ist“ (Saria, 
Zur Gleichsetzung der Technikklauseln mit 
ÖNORMEN, in: Baurechtliche Blätter, 12 (5), 
2009, S. 172).

 Karasek nennt die „allgemein anerkannten 
Regeln der Technik“ einen „unbestimmten 
Rechtsbegriff“ (Karasek, ÖNORM B 2110,  
3. Auflage, Manz, Wien 2016, S. 288). 
Pflaum et al. ergänzen: „In der Praxis 
wird oft die Wendung ‚Stand der Technik‘ 
fälschlich gebraucht, wenn inhaltlich die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik 
gemeint sind“ (Pflaum/Karlberger/Wiener/
Opetnik/Rindler/Henseler, Handbuch des 
Ziviltechnikerrechts, 2. Auflage, LexisNexis, 
Wien 2015, S. 95). 

8 OIB-Richtlinie 4 – Nutzungssicherheit und 
Barrierefreiheit, April 2019.

9 ÖNORM B 5371:2021-03-01 – Treppen, 
Geländer und Brüstungen in Gebäuden  
und von Außenanlagen.

10 Die fehlerhafte Stiegensteigungsgleichung 
a – h = 12 cm wurde in der zweiten  
Hälfte des 17. Jahrhunderts von Blondel 
beschrieben; siehe Priebernig, Qualität  
und Standards architektonischer Fein- 
formung, Vortrag auf dem Dialogforum  
Bau Österreich am 16. Mai 2017, S. 08, 
www.austrian-standards.at/dokumente/
Themengebiete/Bau%20%26% 
20Immobilien/dialogforumbau/2017-05-16_ 
ASI_Dialogforum_BAU_architektonische-
Feinformung_Priebernig.pdf.

11 Siehe ÖNORM B 5371:2021-03-01, S. 16.
12 Vgl. die „Baumeister-Academie“ von 1700, 

die auf S. 57 festhält, dass Stufen „vorwerts 
abhängicht seyn“ müssen (zitiert in: Mielke, 
Handbuch der Treppenkunde, Th. Schäfer, 
Hannover 1993, S. 253).

13 Siehe Rechnungshof Österreich, Manage-
ment von öffentlichen Bauprojekten,  
Wien 2018, S. 69: „Eine qualitativ hochwer-
tige Planung soll auf folgenden Kriterien 
aufbauen: 
• fächerübergreifende gesamtheitliche  
   Planung, 
• rechtzeitige und ausreichende Einbindung 
   des Bauherrn und der Nutzer, 
• frühzeitige Fixierung der Anforderungen 
   an das Bauwerk und 
• angemessene Honorierung.“

14 Vgl. OGH 16.4.2009, 2 Ob 221/08a: „Mag 
es nach den Feststellungen auch zutreffen, 
dass ein Bauen entsprechend den einschlä-
gigen ÖNORMEN dem Stand der Technik 
entspricht, so kann daraus doch nicht der 
Umkehrschluss gezogen werden, dass  
jegliches Bauen, das gewissen ÖNORMEN 
nicht entspricht, schon dadurch allein  
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Vgl. auch Wenusch, Stand der Technik, in: 
ZRB – Zeitschrift für Recht des Bauwesens, 
April 2014 mit Verweis auf OGH 22.2.1983,  
5 Ob 510/83, S. II: „[…] dass etwas aber nicht 
alleine deshalb zum Stand der Technik zählt,  
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15 Wenusch, ebenda mit Verweis auf OGH 
22.2.1983, 5 Ob 510/83, S. I.

16 Vgl. dazu Saria, Zur Gleichsetzung der  
Technikklauseln mit ÖNORMEN, in:  
Baurechtliche Blätter, 12 (5), 2009, S. 176 f.

17 Vgl. die Sachverständigenhaftung auf 
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und Planungsleistungen mit reinem Ob-
jektbezug um weitere Definitionen zur 
Kategorisierung von differenzierten Bera-
tungs- und Planungsleistungen (z. B. für 
Sanierungsgebiete, Nachnutzungsverfah-
ren etc.) mit konkretem Gebietsbezug. 

Integrierter nationaler Energie- und Klima-

plan für Österreich – Periode 2021–2030.  

Aktualisierung gemäß Artikel 14 der Ver-

ordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen 

Parlaments und des Rates über das Gover-

nance-System für die Energieunion und für 

den Klimaschutz. Entwurf zur öffentlichen 

Konsultation (Bundesministerium für Kli-

maschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, In-

novation und Technologie)

Die Rolle der räumlich strukturieren-
den und gestaltenden zivilen Planung, be-
zogen auf den Energie- und Klimaplan, ist 
neu zu überdenken und zu stärken, im Be-
sonderen aber das immense Potential ih-
rer informellen und formellen Instrumen-
te mit weitreichender Steuerungsfunktion 
für die auf uns zukommenden Umstruk-
turierungsprozesse für eine zukünftig 
nachhaltig gestaltete Umwelt. 

Der Innovation bei Material und Tech-
nik durch konzentrierte Forschung und 
Entwicklung kommt beim mittelfristigen 
Ziel der Klimaneutralität eine Schlüssel-
rolle zu. Dies gilt auch für den Umgang mit 
der Bestandsstadt, wo neue Wege zu gehen 
sind. Zum gegenständlichen Entwurf ist 
folgende Stellungnahme angebracht:

Im Kapitel 2.2 „Zieldimension 2: 
Energieeffizienz“ werden die beabsichtig-
ten Meilensteine und Größenordnungen 
der Energieeinsparung definiert. Dazu 
wird unter Punkt ii „Indikative Meilen-
steine (2030, 2040, 2050) im Rahmen der 
langfristigen Renovierungsstrategie samt 
Einsparungen und zu renovierender Flä-
che“ die Gebäudesanierung als wichtige 
Stellschraube für den Energie- und Kli-
maplan beschrieben.

Diese Definition greift für nationale 
Zielvorgaben nach dem heutigen Stand der 
Fachwelt zu kurz. Neben objektbezogenen 
Renovierungsmaßnahmen sind für eine 
strukturelle Verbesserung der Energiepla-
nung auch der Umgang mit der Ressource 
Boden sowie siedlungs- und städtebaulich 
relevante Ordnungsmaßnahmen von ähn-
lich tiefgreifender Relevanz.

Es braucht ein Umdenken und daraus 
abgeleitet ein gestärktes Handlungskon-
zept in der Raumordnung, dem Städtebau 
und der Infrastrukturplanung. Es bedarf 
einer Entlastung der Ressource Boden so-
wie der Transformation unseres Lebens-
raums durch sparsameren Umgang mit 
Raum und Fläche, qualitätsvolle, sanf-
te Nachverdichtung von Siedlungsgebie-
ten, die Durchgrünung unserer täglichen 
Umgebung und die Förderung von kurzen 
Wegen im Alltag. Dies trägt auch enorm 
zur Reduktion des nationalen Energie-
konsums bei.

In diesem Sinne schlagen wir vor, fol-
gende Punkte in den integrierten nationa-
len Energie- und Klimaplan nachzutragen: 
� Grundlagenforschung zur Rolle der 
räumlichen und örtlichen Planung und 
zum Städte(um)bau für den nationalen 
Energie- und Klimaplan
� Förderung und Stärkung der gemein-
wohlbasierten Planung und des Stadtum-
baus gegenüber einseitigen Investorenin-
teressen im Sinne einer gebietsbezogenen 
(Um-)Planungs- und Baukultur
� Installation von Modellvorhaben: Eta-
blierung der 5 + 1 R der Nachhaltigkeit – 
Refuse, Reuse, Reduce, Rethink, Recycle 
und Repair – in der Planungskultur und 
der Baubranche
—
Susan Kraupp
Johannes Zeininger 
—
1 Gemeinsame Agrarpolitik.
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… Versuch einer Annäherung


